
Deutschland: Verfassungsgericht bestätigt enge Grenzen für Gentechnik

Das deutsche Bundeverfassungsgericht hat in ei-
nem Entscheid das geltende Gentechnikgesetz ge-
stützt. Dieses setzt dem Einsatz von Gentechnik in 
der Landwirtschaft enge Grenzen.

Das Gericht hielt fest, dass sowohl ein Standortregis-
ter für Felder mit gentechnisch veränderten Organis-
men (GVO) als auch die weitreichenden Haftungs-
regeln mit der Verfassung vereinbar seien, wie die 

Nachrichtenagentur SDA schreibt. Mit dem Entscheid 
ist ein Vorstoss der Landesregierung von Sachsen-
Anhalt gescheitert, die den GVO-Anbau erleichtern 
wollte. Die Richter erklärten, dass den Gesetzgeber 
in der Gentechnik eine besondere Sorgfaltspflicht 
treffe, weil die langfristigen Folgen des GVO-Anbaus 
nicht abschliessend geklärt seien.
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